
Familienzuschlag und Elterngeld
Beitrag von „Susannea“ vom 5. Mai 2011 15:46

Zitat von Momo74

Elternzeit müssen beide Eltern anmelden, würde mich wundern, wenn das in NRW
anders ist. Auch da Behörde nach Formularen fragen.

Anmelden musst du Elternzeit nur, wenn du sie nehmen willst, sprich weniger als vorher oder
gar nicht arbeiten. Arbeitest du eh Teilzeit (mit weniger als 30h, die wieder umzurechnen sind,
sprich weniger oder gleich 75%), musst du ja keine Elternzeit nehmen um Elterngeld zu
bekommen.
Elternzeit kann grundsätzlich formlos angemeldet werden (Ausnahem sind wieder Beamten, da
gibts meist verpflichtendes Papier). 

Zitat von Momo74

Hat deine Frau keinen Schrieb von der zuständigen Behörde (ich weiß nicht wie es in
NRW heißt. Landesschulbehörde?)? Bei mir stand da genau drin, wann mein
Mutterschutz endet. Zur Not einfach mal da nachfragen, irgendetwas Schriftliches habt
ihr doch sicher bekommen, als ihr die Schwangerschaft "gemeldet" habt?

Am Anfang der Schwangerschaft kann aber auch der öffentliche Dienst das Ende des
Mutterschutzes nciht festlegen, auch dort sitzen meist keine Hellseher, sondern nur den Beginn

1https://www.lehrerforen.de/thread/29637-familienzuschlag-und-elterngeld/?postID=246348#post246348

https://www.lehrerforen.de/wcf/index.php?page=Thread&postID=246337#post246337
https://www.lehrerforen.de/wcf/index.php?page=Thread&postID=246337#post246337
https://www.lehrerforen.de/thread/29637-familienzuschlag-und-elterngeld/?postID=246348#post246348

